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 Veröffentlicht am 17.11.1992

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §7 Abs1;

Rechtssatz

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Wirtschaftsgutes (und damit die Höhe des AfA-Satzes) kann regelmäßig

nur geschätzt werden. Eine solche Schätzung obliegt grundsätzlich dem Abgabep:ichtigen, der in aller Regel über

einen besseren Einblick als die Abgabenbehörde verfügt, wie lange sich das von ihm angescha<te oder hergestellte

Wirtschaftsgut nach den Verhältnissen seines Betriebes dort nutzen lassen wird. Die Abgabenbehörde ist allerdings

befugt, die Schätzung durch den Abgabep:ichtigen zu überprüfen und von ihr abzuweichen, wenn sie sich als

unzutreffend erweist (Hinweis E 12.9.1989, 88/14/0162).
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